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Hochschule fur Forstwirtschaft
University of Applied Forest Sciences

Rottenburg




Bachelorstudiengang Forstwirtschaft
Merkblatt für das Praxissemester
gem. den Richtlinien für die Organisation und Gestaltung des integrierten praktischen Studiensemester (ROGiPS).

1.
Dauer und Lage des Praxissemesters:


-
Mind. 20 Wochen (rund 5 Monate) und mind. 95 Präsenztage (Verrichtungstage), 


ergänzt um 2 Blocklehrveranstaltungen von je einwöchiger Dauer

-
grundsätzlich zusammenhängend ableisten

-
kein Erholungsurlaub während des Praxissemesters


5. Fachsemester (Wintersemester), Regelzeitraum 01.09. bis 31.01.
2.
Mögliche Ausbildungsbetriebe/-behörden:

(
Forstbetrieb/-behörde des Inlandes

(
Forstbetrieb/-behörde des Auslandes

(
Fachverwandter Betrieb (Betriebswirtschaft, Holzwirtschaft)

(
Fachverwandter Betrieb/Behörde (Naturschutz, Landespflege)


Die Ausbildungsstelle kann zwischen Inland und Ausland oder zwischen Forstbetrieb und

fachverwandtem Betrieb einmal gewechselt werden.

3.
Von der HFR anerkannte Ausbildungsstellen:

-
Alle Forstbetriebe und Forstreviere des Inlandes sind allgemein anerkannt

-
Forstbetriebe d. Auslandes u. fachverwandte Betriebe/Behörden bedürfen der Einzelanerkennung

4.
Bewerbung um eine Ausbildungsstelle/Ausbildungsvertrages:

- Forstbetriebe, die über Funktionsstellen mit Ausbildungsbeamten verfügen, werden 

  besonders empfohlen

- Bewerbungen sind für Praktikantenplätze im öffentlichen Wald zu richten,


( in Baden-Württemberg direkt an die Unteren Forstbehörden (Forstämter, Forstabtei-



lungen) bei den Landkreisen (Landratsämter) oder Stadtkreisen,


( in Rheinland-Pfalz direkt an die Staatlichen Forstämter oder an die Struktur- u. Genehmi-



gungsdirektion Süd-Zentralstelle der Forstverwaltung (SGD-Süd-ZdF) in Neustadt a.d.W.,


( in den sonstigen Bundesländern direkt an die Forstämter bzw. Forstverwaltungen.


(
Nach Zuweisung einer Ausbildungsstelle wird direkt zwischen dem Forstamt und dem 


Studenten der Ausbildungsvertrag geschlossen.

- Außerhalb der genannten Landes- oder Kreisforstverwaltungen kann sich der Student direkt 

  bei der jeweiligen anerkannten Ausbildungsstelle bewerben und einen Ausbildungsvertrag 

  schließen. Dies gilt z.B. für Privatforstbetriebe, von einem Gemeindeförster geleitete 

  Gemeindeforstbetriebe, ausländische Forstbetriebe, fachverwandte Betriebe der Holzwirt-

  schaft, der Landespflege oder Naturschutzbehörden.

- Eine Fertigung des Ausbildungsvertrages ist umgehend, rechtzeitig vor 

  Stellenantritt der Hochschule für Forstwirtschaft vorzulegen.

5.
Ausbildung während des Praxissemesters:


Inhalte
Sollausbildungstage ca.

(
Betriebliche Verhältnisse

15

(
Planung, Arbeits- u. Betriebsorganisation

45

(
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation

30

(
Manuelle Mitarbeit bei praktischen Betriebsarbeiten


(nur sehr begrenzt u. ausnahmsweise)

  5



Summe:


95

Detailinhalte und Schwerpunkte siehe Ziffer 2 – 4 der ROGiPS.


(
Blockveranstaltungen: 2 Lehrgänge (Dauer je 1 Woche), grundsätzlich Teilnahmepflicht

6.
Dokumentation, Auswertung, Anerkennung der erfolgreichen Ableistung:


(Ziffer 7 ROGiPS)


(
Tätigkeitsnachweis

(
2 bis 5 Berichte, Gesamtumfang ca. 25 Textseiten

(
Ausbildungsbescheinigung u. Bewertung d. Ausbildungserfolges durch die Ausbildungsstelle

(
Teilnahmenachweis an den Blockveranstaltungen (sofern nicht von Amts wegen bereits registriert)

Die Unterlagen sind unmittelbar nach Ableistung des Praxissemesters vom Studenten der 

Hochschule für Forstwirtschaft vorzulegen. Spätester Vorlagetermin ist jeweils der 

15. Februar.

Wird durch die Auswertung eine erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters festgestellt, ist eine

reguläre Fortsetzung des Studiums in den folgenden Fachsemestern möglich.
7.
Lohnsteuer und Sozialversicherung während eines Praxissemesters in der BRD:


( 
Die Lohnsteuerkarte rechtzeitig vor Beginn des Praxissemesters dem Ausbildungsbetrieb 


vorlegen. 


Während des integrierten Praxissemesters ist der Student an der HFR immatrikuliert und behält 

seinen Studentenstatus. Für Regelfälle gilt sozialversicherungsrechtlich folgendes:


(
Krankenversicherung / Pflegeversicherung:


Der Student soll sich Klarheit verschaffen, ob er über seine Eltern gesetzlich familien-


versichert ist (Regelfall, wenn unter 25 Jahre) oder ggf. über seinen Ehegatten, oder ob er 


über die studentische Pflichtversicherung oder eine andere Versicherung versichert ist.


(
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung:


Unabhängig von der Höhe der Praktikantenvergütung versicherungsfrei, da immatrikulierte 


Studenten, die ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum gem. der StuPO ableisten.


(
Unfallversicherung:


Studenten sind ohne weiteres gesetzlich unfallversichert.
8.
Anrechnung bisheriger Tätigkeit auf ein Praxissemester, Freistellung, 
Beurlaubung:


(
Anfragen gemäß StuPO an das Praktikantenamt 


!!!   Alle notwendigen Formulare sind bei der Studentenverwaltung erhältlich   !!!
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